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Bericht: 
Mit dem lt. Anlage 1 beigefügten Satzungsentwurf wurde die Ursprungssatzung vom 
18.12.1991, angepasst durch Nachtragssatzung vom 26.03.2010, vollständig überarbeitet und 
neu gefasst. Eine Kenntlichmachung der Änderungen im Detail konnte daher nicht vorge-
nommen werden. 
 
Neben einer Straffung der Vorschriften wurde in § 7 Abs. 2 der Marktsatzung die Grundlage 
für ein verändertes Abrechnungsverfahren in § 5 Abs. 2 der Marktgebührensatzung geschaf-
fen. Mit Einführung dieser Neuregelung werden für die Stammbeschicker die monatlich rück-
wirkenden Gebührenabrechnungen eingestellt. Stattdessen wird auf der Basis der Markttage 
des jeweiligen Jahres eine gleichbleibende Monatsgebühr für das gesamte Jahr festgesetzt. 
Damit verringert sich der administrative Aufwand für die Marktbeschicker wie auch für die 
Verwaltung. 
 
Die Neufassung der Marktgebührensatzung wird im Finanzausschuss am 17.09.2019 behan-
delt und ist zur Information als Anlage 2 beigefügt. 
 
Um die Marktbeschicker rechtzeitig im Vorwege über die Einführung des neuen Abrech-
nungsverfahrens zu informieren, ist das Inkrafttreten sowohl der Marktsatzung wie auch der 
Marktgebührensatzung zum 01.01.2020 vorgesehen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der vorliegende Entwurf der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Gemeinde 
Harrislee (Marktsatzung) wird befürwortet und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung 
empfohlen. 
 
 
 
Martin Ellermann 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen 

 
 

V o r l a g e   

  

Sitzung: 

Datum Gremium 

 TOP  

4 

18.09.2019 Hauptausschuss 

  
Neufassung der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Gemeinde Harrislee 
(Marktsatzung) 
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